
RZÖPNV: 3. Zuwendungsempfänger

3.  Zuwendungsempfänger 
 
1Zuwendungen können erhalten

–  Gemeinden, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse in Bayern in den gemäß dem Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) vorgesehenen Formen mit eigener Rechtspersönlichkeit 
sowie

 
–  öffentliche und private Verkehrsunternehmen oder Vorhabenträger, soweit sie Vorhaben in Bayern 
durchführen.

 
2Zuwendungen zur Beschaffung von Fahrzeugen können ausnahmsweise auch nicht in Bayern ansässige 
Antragsteller erhalten, wenn das zu fördernde Fahrzeug weit überwiegend in Bayern eingesetzt wird und 
der Antragsteller von dritter Seite keine vergleichbaren Zuwendungen erhält.


